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(1) Die Funktionen der Landes-Feuerwehrkommandantin bzw. des Landes-Feuerwehrkommandanten, deren bzw.
dessen Stellvertreterin bzw. Stellvertreters, der Bezirks- und der Abschnitts-Feuerwehrkommandantinnen bzw. der
Bezirks- und der Abschnitts-Feuerwehrkommandanten erléschen durch

1. Ablauf der Funktionsperiode, jedenfalls aber mit dem Tag der Wahl dieser neuen Organe und Mitglieder von
Kollegialorganen des O0. Landes-Feuerwehrverbands,

2. ZurUcklegung der Funktion,

3. Ablauf des Jahres, in dem die Funktionsinhaberin bzw. der Funktionsinhaber das 65. Lebensjahr vollendet hat,
4. Enthebung von der Funktion,

5. langer als ein Jahr dauernde Verhinderung,

6. Wegfall der Bestellungsvoraussetzungen,

7. dauernden Verlust der Diensttauglichkeit oder

8. Tod.

(Anm: LGBI. Nr. 97/2019)

(2) Die Funktionen der Bezirks- und Abschnitts-Feuerwehrkommandantinnen bzw. Bezirks- und Abschnitts-
Feuerwehrkommandanten erldschen Uberdies durch ungenitzten Ablauf der Frist gemal § 42 Abs. 5 oder § 43 Abs. 5.
In diesem Fall hat die Bezirksverwaltungsbehdrde unverziglich eine Neuwahl auszuschreiben.

(3) Die Funktionen der Stellvertreterinnen  bzw. Stellvertreter der Bezirks- und  Abschnitts-
Feuerwehrkommandantinnen bzw. Bezirks- und Abschnitts-Feuerwehrkommandanten erldschen aus den im Abs. 1
- mit Ausnahme der Z 1 - genannten Griinden. Sie erldschen tberdies spatestens mit dem Zeitpunkt, an dem eine neue
Stellvertreterin bzw. ein neuer Stellvertreter gemaR § 42 Abs. 6 bzw. § 43 Abs. 6 bestellt wird.

(4) Die Funktion als Mitglied der Landes-Feuerwehrleitung gemafR§ 37 Abs. 1 Z 6 bis 8 erlischt gleichzeitig mit dem
Zeitpunkt, an dem die Funktion, die Voraussetzung fur die Mitgliedschaft in der Landes-Feuerwehrleitung war, erlischt,
jedenfalls aber mit dem Tag der Wahl dieser neuen Mitglieder der Landes-Feuerwehrleitung. (Anm: LGBI. Nr. 97/2019)

(5) Die Erklarung Uber die Zurlcklegung der Funktion ist schriftlich abzugeben und unwiderruflich; beigeflgte
Bedingungen sind ohne rechtliche Wirkung. Die Erklarung einer Bezirks- oder Abschnitts-Feuerwehrkommandantin
bzw. eines Bezirks- oder Abschnitts-Feuerwehrkommandanten wird mit dem Einlangen bei der
Bezirksverwaltungsbehérde und die Erklarung der Landes-Feuerwehrkommandantin  bzw. des Landes-
Feuerwehrkommandanten oder deren bzw. dessen Stellvertreterin bzw. Stellvertreters mit dem Einlangen bei der
Landesregierung wirksam. Die Bezirksverwaltungsbehdrde hat den Funktionsverzicht einer Bezirks- oder Abschnitts-
Feuerwehrkommandantin bzw. eines Bezirks- oder Abschnitts-Feuerwehrkommandanten unverziglich der Landes-
Feuerwehrkommandantin bzw. dem Landes-Feuerwehrkommandanten mitzuteilen.

(6) Die Enthebung von der Funktion hat durch schriftlichen Bescheid zu erfolgen und ist nur bei grober Verletzung der
Dienstpflichten oder fortlaufender Vernachlassigung der Aufgaben, die einem Organ auf Grund dieses Landesgesetzes
zur Erfillung zugewiesen sind, zulassig. Zustandig zur Funktionsenthebung von Bezirks- oder Abschnitts-
Feuerwehrkommandantinnen bzw. Bezirks- oder Abschnitts-Feuerwehrkommandanten ist die Landes-
Feuerwehrkommandantin bzw. der Landes-Feuerwehrkommandant. Zustandig zur Funktionsenthebung der Landes-
Feuerwehrkommandantin bzw. des Landes-Feuerwehrkommandanten oder deren bzw. dessen Stellvertreterin bzw.

Stellvertreters ist die Landes-Feuerwehrleitung.

In Kraft seit 01.01.2020 bis 31.12.9999


https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=97/2019&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_fwg_2015/paragraf/42
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_fwg_2015/paragraf/43
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_fwg_2015/paragraf/42
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_fwg_2015/paragraf/43
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_fwg_2015/paragraf/37
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=97/2019&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 44 Oö. FWG 2015
	Oö. FWG 2015 - Oö. Feuerwehrgesetz 2015


